
Daten auf angekauften Banken-CDs dürfen verwertet werden  

Nach einem Beschluss des Finanzgerichts Köln bestehen keine ernstlichen Zweifel daran, dass 
die Verwaltung angekaufte ausländische Bankdaten bei der Besteuerung verwenden darf. Das 
Finanzgericht stützt sich dabei insbesondere auf eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010, wonach entsprechende Informationen im 
Steuerstrafverfahren verwertbar sind und Ermittlungen der Steuerfahndung rechtfertigen können.  

Hinweis: Durch den Beschluss hat erstmals ein Finanzgericht die Verwertung angekaufter 
ausländischer Bankdaten im Besteuerungsverfahren bestätigt (FG Köln, Beschluss vom 
15.12.2010, Az. 14 V 2484/10; BVerfG vom 9.11.2010, Az. 2 BvR 2101/09).  

 


